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Besetzung Sachausschuss Internationale Arbeit  7 

 8 

 9 

Beschlusstext: 10 

Die Diözesanversammlung möge beschließen: 11 

Der Sachausschuss Internationale Arbeit besteht aus sechs gewählten Personen, und max. 12 

zwei Vertreter/innen des BDKJ-Diözesanvorstandes.  13 

Von den sechs gewählten Plätzen sind jeweils mindestens einer mit einer Frau bzw. einem 14 

Mann zu besetzen. 15 

 16 

 17 

Begründung: 18 

Bei der Diözesanversammlung II/2005 wurde der Antrag auf Einrichtung eines 19 

Sachausschusses Internationale Arbeit mit folgender Besetzung beschlossen: 20 

Personelle Besetzung des Sachausschusses: 21 

Der SA besteht aus acht Mitgliedern: drei Frauen, drei Männern und zwei Personen aus dem 22 

Diözesanvorstand (ein ehrenamtliches und ein hauptamtliches Mitglied) 23 

 24 

Diese Vorgabe hat die Besetzung des Sachausschusses erheblich erschwert.  25 

Zwar ist es wünschenswert und wichtig in allen Gremien des BDKJ beide 26 

Geschlechterperspektiven dabei zu haben, eine paritätische Besetzung ist jedoch für die 27 

Arbeit im Sachausschuss nicht erforderlich. 28 

 29 

Ergebnis: einstimmig angenommen. 30 


